
 
 
 
 

 
 
 

   Nr. 10/2023                                                           Gettorf, 19.04.2023 
 
 

S i t z u n g s t e r m i n e  
 

Tag / Uhrzeit Gremium Sitzungsort Seite 

Montag, 24.04.2023 
-19.00 Uhr- 

Haupt- und Finanzausschuss  
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

2 

Dienstag, 25.04.2023 
-18.30 Uhr- 

Ausschuss zur Prüfung der Jahresrech-
nung des Schulverbandes  
Osdorf/Felm/Noer 

Grundschule Osdorf – Lehrerzimmer - 
Zur Schule 8, 24251 Osdorf 

3 

Dienstag, 25.04.2023 
-19.00 Uhr- 

Schulverbandsversammlung  
des Schulverbandes Osdorf/Felm/Noer 

Grundschule Osdorf – Lehrerzimmer - 
Zur Schule 8, 24251 Osdorf 

4 

Dienstag, 25.04.2023 
-19.30 Uhr- 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Neuwittenbek 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-
Halle 
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 

5/6 

Mittwoch, 26.04.2023 
-19.00 Uhr- 

Gemeindevertretung  
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

7/8 

Dienstag, 02.05.2023 
- 19.30 Uhr - 

Finanzausschuss 
der Gemeinde Schinkel 
Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 

„De Schinkler Möhl“ 
Hauptstraße 49, 24214 Schinkel 

- 

Donnerstag, 04.05.2023 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Schinkel 

„De Schinkler Möhl“ 
Hauptstraße 49, 24214 Schinkel 

9 

 
 
 
 
 
 
 

Das Amtsblatt Dänischer Wohld 
finden Sie auch im Internet unter www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch 
als Newsletter abonnieren. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  
erscheint am Mittwoch, dem 3. Mai 2023. 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 13.04.2023 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Gettorf 
 

Montag, 24.04.2023, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Berichte  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 01.02.2023  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Kindertageseinrichtung Pädiko 
Finanzierung PiA-Ausbildung 

 

   

 6. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan über das Sondervermögen der 
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Gettorf für die Haushaltsjahre 
2019 bis 2024 sowie Zustimmung zu den Einnahme- und Ausgaberechnungen 
über das Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuer-
wehr Gettorf für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 

 

   

 7. Richtlinie zum Förderprogramm "Klimaschutz und Klimaanpassung in der Ge-
meinde Gettorf" 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  
Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte, Anfragen  

   

 2. Personalangelegenheiten  

   

 3. Situation der Pflegedienstgesellschaft - Beteiligung der Gemeinde 
Gettorf 

 

   

 
 
 

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
Schwauna 
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Schulverband Osdorf/Felm/Noer 24214 Gettorf, den 13.04.2023 
- Der Verbandsvorsteher - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung des Schulverbandes Osdorf/Felm/Noer 
 

Dienstag, 25.04.2023, 18:30 Uhr, 
 

Grundschule Osdorf (Lehrerzimmer), Zur Schule, 24251 Osdorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.12.2021  

   

 3. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022  

   

 
 

gez. - Vorsitzende -  
 
Für die Richtigkeit:  
 
 
Siemonsen 
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Schulverband Osdorf/Felm/Noer 24214 Gettorf, den 13.04.2023 
- Der Verbandsvorsteher - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Osdorf/Felm/Noer 
 

Dienstag, 25.04.2023, 19:00 Uhr, 
 

Grundschule Osdorf (Lehrerzimmer), Zur Schule, 24251 Osdorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.12.2022  

   

 3. Berichte  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Bericht Schulleitung  

   

 5. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022  

   

 6. Sachstand Schulhofsanierung  

   

 7. Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen - Gewährung eines Mobilitätszuschusses  

   

 8. Antrag der Gemeinde Felm auf 
- Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den Mitgliedern des Schulver-
bandes Osdorf/Felm/Noer zur Sicherung der Kontinuität von Benutzungsentgelten 
- Änderung der Stimmverhältnisse in der Verbandsversammlung 

 

   

 9. 2. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Schulverbandes Osdorf Felm/Noer: 
Änderung der Zusammensetzung der Verbandsversammlung sowie Sitzungen in 
Fällen höherer Gewalt 

 

   

 10. 1. Änderungssatzung zur Satzung des Schulverbandes Osdorf/Felm/Noer über die 
Benutzung und Gebührenerhebung für das Ganztagsangebot an der Grundschule 
Osdorf mit Außenstelle Felm 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  
Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  

   

 
gez.  - Verbandsvorsteher -  

Für die Richtigkeit:  
 
Gnutzmann 
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 13.04.2023 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Dienstag, 25.04.2023, 19:30 Uhr, 
 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.02.2023  

   

 4. Bericht der Bürgermeisterin  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Bezuschussung von Ferienaktionen analog zu Ferienfahrten  

   

 6. Wahl der Schöffen für die Amtszeit 2024-2028  

   

 7. Bedarfslage KiTa Neuwittenbek; hier Erweiterung der Nachmittagsgruppen 
Erstberatung - Einrichtung einer Naturgruppe 

 

   

 8. Abschlussbericht Ortsentwicklungskonzept  

   

 9. Errichtung barrierefreier Bushaltestellen in Neuwittenbek und Altwittenbek  

   

 10. Antrag der SPD-Fraktion: Beitritt der Gemeinde Neuwittenbek zur Initiative 
"Lebenswerte Städte und Gemeinden" 

 

   

 11. Herstellung eines barrierefreien Weges vor dem Anbau der Klaus-Stein-Halle  

   

 12. Wegeangelegenheiten; hier: Entscheidung über die Sanierung (Kanalweg)  

   

 13. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 7. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Neuwittenbek 

 

   

 14. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 7 - Solarpark Hasenmoor - der Gemeinde Neuwittenbek 

 

   

 15. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan über das Sondervermögen 
der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Neuwittenbek für die 
Haushaltsjahre 2019 bis 2023 sowie Zustimmung zu den Einnahme- und 
Ausgaberechnungen über das Sondervermögen der Kameradschaftskassen 
der Freiwilligen Feuerwehr Neuwittenbek für die Haushaltsjahre 2019 bis 
2021 
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 16. Bericht über die Entgegennahme von Spenden 2022  

   

 17. Änderung der Hauptsatzung  

   

 18. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Neuwittenbek  

   

 19. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Rechtsstreit wg. Bauvorhaben an der MZH  

   

 3. Personalangelegenheiten  

   

 4. Veräußerung eines Feuerwehrfahrzeuges  

   

 
 

gez. - Bürgermeisterin -  
 
Für die Richtigkeit:  
 
 
Bahr 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 18.04.2023 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gettorf 
 

Mittwoch, 26.04.2023, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Bericht des Bürgermeisters  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.02.2023  

   

 5. Wahl der Schöffen für die Amtszeit 2024-2028  

   

 6. Kindertageseinrichtung Pädiko 
Finanzierung PiA-Ausbildung 

 

 7. Abwägungsbeschluss und Abschließender Beschluss über die 15. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gettorf 

 

   

 8. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 79 - Herstellung von Energien (Strom- und Wärmeerzeugung, Wärmenetz) - der 
Gemeinde Gettorf 

 

   

 9. Abwägungs-und Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 78 - Erweiterung 
Gewerbegebiet Ravensberg - der Gemeinde Gettorf 

 

   

 10. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
56 - Parkschule - der Gemeinde Gettorf 

 

   

 11. Richtlinie zum Förderprogramm "Klimaschutz und Klimaanpassung in der Ge-
meinde Gettorf" 

 

   

 12. Bericht über die Entgegennahme von Spenden 2022  

   

 13. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan über das Sondervermögen der Ka-
meradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Gettorf für die Haushaltsjahre 2019 
bis 2024 sowie Zustimmung zu den Einnahme- und Ausgaberechnungen über das 
Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr Gettorf für 
die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 
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Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Situation der Pflegedienstgesellschaft - Beteiligung der Gemeinde 
Gettorf 

 

   

 3. Personalangelegenheiten  

   

 
 
 

gez. - Bürgermeister -  
 
Für die Richtigkeit:  
 
 
 
Bahr 
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Gemeinde Schinkel 24214 Gettorf, den 13.04.2023 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Schinkel 
 

Donnerstag, 04.05.2023, 19:30 Uhr, 
 

"De Schinkler Möhl", Hauptstraße 49, 24214 Schinkel 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung   

    

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.12.2022   

    

 3. Einwohnerfragestunde   

    

 4. Berichte   

    

 4.1. Eingaben   

    

 4.2. Anfragen   

    

 5. Wahl der Schöffen für die Amtszeit 2024-2028   

    

 6. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan über das Sondervermögen 
der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Schinkel für die 
Haushaltsjahre 2019 bis 2023 sowie Zustimmung zu den Einnahme- und 
Ausgaberechnungen über das Sondervermögen der Kameradschaftskas-
sen der Freiwilligen Feuerwehr Schinkel für die Haushaltsjahre 2019 bis 
2022 

  

    

 7. Antrag der ÖIS - Verlängerung der Frist für Bekanntmachung von Sitzun-
gen in der Hauptsatzung und Geschäftsordnung 

  

    

 8. Neufassung der Hauptsatzung   

    

 9. Änderung der Geschäftsordnung   

    

 10. Antrag der ÖIS vom 07.04.2023 auf Einrichtung einer Zone-30   

    

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  
Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 
gez. Axmann-Bruckmüller 
 - Bürgermeisterin -  

 
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 
 

Gemeinsame Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

 
für die Gemeinde- und Kreiswahlen am 14. Mai 2023 
 
 
 
 
 
in den Gemeinden 
 
1. Die Wählerverzeichnisse für die Gemeinde- und Kreiswahlen werden in der Zeit vom 24. April 2023                  bis 

28. April 2023 während der Dienststunden  
 

in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Bürgerbüro, Erdgeschoss, Zimmer 3,        
Karl-Kolbe-Platz 1 in 24214 Gettorf 

 
 

 für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine wahlberech-
tigte Person die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die eine Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
besteht. 

 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 

 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, spätestens 

am am 28. April 2023 bis 
 

Uhrzeit 
 

12.00 Uhr Uhr bei dem zuständigen Gemeindewahlleiter  

dem Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

 Einspruch einlegen. 
 

 Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. 
3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 23. April 2023 eine 

Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen; sonst läuft sie oder er Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl des Wahlkreises, für den der Wahlschein ausgestellt ist, durch 

Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1  eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
 

5.2  eine wahlberechtigte Person, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist versäumt hat, 
 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist entstanden ist oder 
 

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses dem Gemeindewahlleiter bekannt geworden ist. 

 
 
  

Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf,  
Schinkel und Tüttendorf 
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Wahlberechtigte, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind, können Wahlscheine bis zum 12. Mai 2023, 
12.00 Uhr, bei dem Gemeindewahlleiter schriftlich, mündlich (nicht telefonisch) oder in elektronisch dokumen-
tierbarer Form beantragen. Die Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt. 

 

Nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 5.2 Buchstabe a) bis 
c) angegebenen Gründen Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragen. Das gleiche gilt, wenn 
eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis eingetragen ist, wegen plötzlicher Erkrankung den Wahl-
raum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann. Wer den Antrag für eine andere 
Person stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. 
 
Die Antragstellerin oder der Antragsteller muss versichern, dass ein Grund für die Ausstellung eines Wahl-
scheins gegeben ist.  

 
6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die wahlberechtigte Person vor einem Wahlvorstand ihres 

Wahlkreises wählen kann, so erhält sie mit dem Wahlschein zugleich 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,  
 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 

- einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift des Gemeindewahlleiters und 
 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Einer anderen als der wahlberechtigten Person persönlich dürfen der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
nur dann ausgehändigt werden, wenn der von der wahlberechtigten Person unterschriebene Wahlscheinantrag 
oder eine schriftliche Vollmacht zur Beantragung des Wahlscheins oder eine schriftliche Vollmacht zur Entge-
gennahme des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen vorgelegt wird. 
 
Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr einge-
hen kann. Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst 
am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem Wahlvorstand des 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Wahlbezirks zugeht. 

 
 
 
        Gettorf, den 29.03.2023 Der Gemeindewahlleiter 
 Amt Dänischer Wohld 
 Meins 
 Amtsdirektor 
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Wahlbekanntmachung 
 
1.  Am 14. Mai 2023 finden die Wahlen der Gemeindevertretung in den Gemeinden 
 

Name der Gemeinde 

Felm, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Schinkel und Tüttendorf 
 statt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 
  Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises 
 

 
 

Rendsburg-Eckernförde verbunden.  
 
2. Die Gemeinden Neuwittenbek, Schinkel und Tüttendorf gehören bei der Kreis-

wahl zum Wahlkreis 
 

 

Gettorf Nr. 18  
      
      Die Gemeinde Felm gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis  
         

 

Altenholz Nr. 19 
 
      Die Gemeinde Neudorf Bornstein gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis  
 

 

Fleckeby Nr. 21 

 
  Die Wahlräume befinden sich in 
 

 

siehe Anhang zur Wahlbekanntmachung . 
 

 Die Einteilung der Gemeinden in Wahlbezirke und Wahlkreise ist aus dem  
 beigefügten Anhang ersichtlich.  

 
3.  Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 

 sie eingetragen sind. 
 Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-  
 weis oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
 werden.  

 
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Für die  
 Gemeindewahl wird ein weißer, für die Kreiswahl ein roter Stimmzettel verwendet.  

 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Gemeindewahl  
 

sechs Stimmen, die beliebig 
 verteilt werden können; bei der Kreiswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme.  
 
 Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem  
 Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher  
 Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 
 
 Die Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl müssen von der Wählerin oder dem  
 Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
 und getrennt so zusammengefaltet werden, dass der Inhalt verdeckt ist.  
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4.  Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 

 sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

5.  Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für  
 den der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
 

 oder 
 

 b)  durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
 

 

 dem Gemeindewahlleiter 
 Amtsverwaltung Dänischer Wohld, -Bürgerbüro-, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

 
die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit den Stimmzetteln 
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an 
den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. 
Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst 
am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand des Wahlbezirks zu-
geht. Näheres ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Brief-
wähler mit den Briefwahlunterlagen erhält. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 5 Abs. 4 

des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 
 
                                                                                                     Der Gemeindewahlleiter 

Ort, Datum 

 
Gettorf, den 19.04.2023 
 
 

 Unterschrift 

 
 
                                 Meins 

-Amtsdirektor- 
 

 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

 

Felm 
 

 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahl-
raums 

Zugehörige Straßen  
oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582405108     
      101 

 
Felm 

 
Dörpshus 
Dorfstraße 56 
24244 Felm 

 
gesamte Gemeinde 

 
582405108 

101 
Felm 

 
19 
 

Altenholz 
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Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

 

Neudorf-Bornstein 
 

 
in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahl-
raums 

Zugehörige Straßen  
oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582411008 
       401 

 
Neudorf-
Bornstein 
 
Neudorf 

 
Grundschule Neu-
dorf 
Dorfstraße 6 
24214 Neudorf-
Bornstein 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582411008 

401 
Neudorf- 
Bornstein 

 
21 
 

Fleckeby 

 
582411008 
      402 

 
Neudorf-
Bornstein 
 
Bornstein 

 
Landgasthof Arp 
Mühlenberg 1 
24214 Neudorf-
Bornstein 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582411008 

401 
Neudorf- 
Bornstein 

 
21 
 

Fleckeby 

 
 

 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

 
 

Neuwittenbek 
 

 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahl-
raums 

Zugehörige Stra-
ßen oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582411208       
       501 

 
Neuwittenbek 

 
Mehrzweckraum 
an der 
Klaus-Stein-Halle 
Hauptstraße 24 
24214 Neuwitten-
bek 

 
gesamte  
Gemeinde 

 
582411208 

501 
Neuwittenbek 

 
18 
 

Gettorf 
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Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

 

Schinkel 
 

 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahl-
raums 

Zugehörige  
Straßen oder  

Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582414208 
      701 

 
Schinkel 

 
Schinkler Möhl 
Mehrzweckraum  
Hauptstr. 49 
24214 Schinkel 

 
gesamte  
Gemeinde 

 
582414208 

701  
Schinkel 

 
18 
 

Gettorf 
 

 
 
 

 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde 
 

 

Tüttendorf 
 

 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Stra-
ßen oder Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582416508 
      801 

 
Tüttendorf 

 
Alte Schule Tüttendorf  
Alte Dorfstraße 29 
24214 Tüttendorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582416508 

801 
Tüttendorf 

 
18  
 

Gettorf 

 
582416508 
      802 

 
Blickstedt 

 
Gemeinschaftsraum 
Blickstedt 
Bundesstraße 2 c 
24214 Blickstedt 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582416508 

801 
Tüttendorf 

 
18 
 

Gettorf 
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Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 14. Mai 2023 findet die Wahl der Gemeindevertretung in der Gemeinde 
 

 
Gettorf 

 statt. 
 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  
 
 Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises 
 

 

 
Rendsburg-Eckernförde  

 verbunden.  
 
2. Die Gemeinde Gettorf gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis 
 

Gettorf Nr. 18 

.  
 

      
       
 Die Wahlräume befinden sich in 
 

 
 

der Grundschule Gettorf, Tüttendorfer Weg 2, 24214 Gettorf . 
 

Die Einteilung der Gemeinde in Wahlbezirke und Wahlkreise ist aus dem  
beigefügten Anhang ersichtlich.  

 
3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen  

Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. 
 

Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren  
Personalausweis oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl ab-
gegeben werden.  

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden.  

 Für die Gemeindewahl wird ein weißer, für die Kreiswahl ein roter Stimmzettel verwendet. 
 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Gemeindewahl     zwei     Stimmen, die beliebig 
verteilt werden können; bei der Kreiswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme.  

 
Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem 
Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll.  
 
Die Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl müssen von der Wählerin oder dem Wähler 
in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und ge-
trennt so zusammengefaltet werden, dass der Inhalt verdeckt ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 

sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
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5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis,  
      für den der Wahlschein ausgestellt ist, 

 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
 

 oder 
 

 b)  durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
 

 

dem Gemeindewahlleiter  
Amtsverwaltung Dänischer Wohld, -Bürgerbüro-, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf  

 
die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl, einen amtlichen Wahlumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im 
verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an den Gemein-
dewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der Wahl-
brief kann auch in der Dienststelle des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst am Wahltag 
den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand des Wahlbezirks zugeht. Näheres 
ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den 
Briefwahlunterlagen erhält. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 5 Abs. 4 

des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Gemeindewahlleiter 
 

Ort, Datum 

 
Gettorf, den 19.04.2023 
 
 

 

Meins 
                             -Amtsdirektor-   - 
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Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 
Einteilung der Gemeinde 
 

 
 

Gettorf 
 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Straßen o-

der Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582405808  
     201 

 
Gettorf  
     I 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 201 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
582405808 

201 
Gettorf I 

 
18  

 
Gettorf 

 
582405808  
     202 

 
Gettorf    
    II 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 202 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
582405808 

202 
Gettorf II 

 
18 

 
Gettorf 

 
582405808 
     203 

 
Gettorf  
    III 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 203 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
582405808 

203  
Gettorf III 

 
18 

 
Gettorf 

 
582405808 
     204 

 
Gettorf  
    IV 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 204 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
582405808 

204 
Gettorf IV 

 
18 

 
Gettorf 

 
582405808 
     205 

 
Gettorf  
    V 

 
Grundschule Gettorf 
Wahlraum 205 
Tüttendorfer Weg 2 
24214 Gettorf 

 
lt. anliegender Liste 
 

 
582405808 

205  
Gettorf V 

 
18 

 
Gettorf 
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Wahlbekanntmachung 
 
1.  Am 14. Mai 2023 findet die Wahl der Gemeindevertretung in der Gemeinde 
 

 

Lindau 
 statt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 
  Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises 
 

 
 

Rendsburg-Eckernförde verbunden.  
 
2. Die Gemeinde Lindau gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis 
 

 
Gettorf Nr. 18 .  

      
        Die Wahlräume befinden sich in 
 

 

 
siehe Anhang zur Wahlbekanntmachung . 

 
 Die Einteilung der Gemeinde in Wahlbezirke und Wahlkreise ist aus dem  
 beigefügten Anhang ersichtlich.  
 

3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen sind. 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Für die  
Gemeindewahl wird ein weißer, für die Kreiswahl ein roter Stimmzettel verwendet. 

 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Gemeindewahl sieben Stimmen, die beliebig 

verteilt werden können; bei der Kreiswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme.  
 

Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem 
Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 
 
Die Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl müssen von der Wählerin oder dem Wähler 
in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und ge-
trennt so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt verdeckt ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 

sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für 

den der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
 

 oder 
 

        b)  durch Briefwahl 
 

  teilnehmen.  
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 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
 

 

dem Gemeindewahlleiter,  
Amtsverwaltung Dänischer Wohld, -Bürgerbüro-, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

 
die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit den Stimmzetteln 
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an 
den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. 
Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst 
am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand des Wahlbezirks zu-
geht. Näheres ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Brief-
wähler mit den Briefwahlunterlagen erhält. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 5 Abs. 4 

des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                     Der Gemeindewahlleiter 

Ort, Datum 

 
Gettorf, den 19.04.2023 
 
 

 Unterschrift 

 
 
                                    Meins 

-Amtsdirektor- 
 

 
Anhang zur Wahlbekanntmachung 

 
Einteilung der Gemeinde  
 

 

Lindau 
 

 
in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige  

Straßen oder  
Ortsteile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Gemeinde-
wahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

 
582409608    
      301 

 
Lindau 
Revensdorf 

 
Dörpshus 
Raiffeisenstraße 25 a 
24214 Revensdorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582409608    

301 
Lindau 

 
18 
 

Gettorf 

 
582409608 
      302 

 
Lindau 
Großkönigs-
förde 

 
Lindenkrug Stuhr 
Dorfstraße 46 
24214 Groß- 
königsförde 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582409608  

301 
Lindau 

 
18 
 

Gettorf 
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Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 14. Mai 2023 findet die Wahl der Gemeindevertretung in der Gemeinde 
 

 

Osdorf 
 statt. 

 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  

 
 Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises 
 

 
 

Rendsburg-Eckernförde verbunden.  
 
2. Die Gemeinde Osdorf gehört bei der Kreiswahl zum Wahlkreis 
 

 

Dänischenhagen Nr. 20 .  
      
      Die Wahlräume befinden sich in 
 

 
 

Grundschule Osdorf, Zur Schule 8, 24251 Osdorf . 
 

Die Einteilung der Gemeinde in Wahlbezirke und Wahlkreise ist aus dem  
beigefügten Anhang ersichtlich.  
 

3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen sind. 
Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Für die  
Gemeindewahl wird ein weißer, für die Kreiswahl ein roter Stimmzettel verwendet. 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Gemeindewahl 
 

drei  Stimmen, die  
beliebig verteilt werden können; bei der Kreiswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme.  

 
Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem 
Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher 
Bewerberin oder welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 
 
Die Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl müssen von der Wählerin oder dem Wähler 
in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und ge-
trennt so zusammengefaltet werden, dass der Inhalt verdeckt ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 

sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für 

den der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
  Wahlkreises 

 oder 
 

       b)  durch Briefwahl 
 

 teilnehmen.  
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Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 

 

 

 dem Gemeindewahlleiter  
 Amtsverwaltung Dänischer Wohld, -Bürgerbüro-, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

 
die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl und die Kreiswahl, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit den Stimmzetteln 
(im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an 
den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. 
Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst 
am Wahltag den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18.00 Uhr dem auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen für die Briefwahl zuständigen Wahlvorstand des Wahlbezirks zu-
geht. Näheres ergibt sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl, das jede Briefwählerin und jeder Brief-
wähler mit den Briefwahlunterlagen erhält. 

 
6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 5 Abs. 4 

des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 
                                                                                                    
                                                                                                     Der Gemeindewahlleiter 

Ort, Datum 

 
Gettorf, den 19.04.2023 
 
 

 Unterschrift 

 
 
                        Meins 

-Amtsdirektor- 
 

 
 
 

Anhang zur Wahlbekanntmachung 
 

Einteilung der Gemeinde  
 

Osdorf 
 

in Wahlbezirke und Wahlkreise 

Wahlbezirk 

Lage des Wahlraums 
Zugehörige Stra-

ßen oder Ort-
steile 

Angabe des Wahlkreises, dem 
der Wahlbezirk zugeordnet ist 

Nr. Name 
Wahlkreis für 

die Ge-
meinde-wahl 

Wahlkreis für die 
Kreiswahl 

 
582412108 
      601 

 
Osdorf I 

 
Grundschule Osdorf 
Zur Schule 8 
24251 Osdorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582412108 

601 
Osdorf I 

 
20  
 

Dänischenhagen 

 

582412108 
     602 

 
Osdorf II 

 
Grundschule Osdorf 
Zur Schule 8 
24251 Osdorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582412108 

602 
Osdorf II 

 
20 
 

Dänischenhagen 

 
582412108 
     603 

 
Osdorf III 

 
Grundschule Osdorf 
Zur Schule 8 
24251 Osdorf 

 
siehe Wahl- 
benachrichtigung 

 
582412108 

603 
    Osdorf III 

 
20 
 

Dänischenhagen 
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Wahlkreiseinteilung Gemeinde Osdorf 
      

      

 

Wahlkreis Osdorf I      
Wahlkreisnr.: 
582412108-601  

Wahlkreis Osdorf II      
Wahlkreisnr.: 
582412108-602  

Wahlkreis Osdorf III                                                       
Wahlkreisnr.:  
582412108-603 

 

 
Am Augustenhof  Am Gutshof  Alt Haferrögen 

 Am Kamp  Am Schulweg  Alte Ziegelei 

 Am Wiesengrund  Aukamper Weg  Am Bokholt 

 An der Hirtenwiese  Austerlitz  Am Landhaus 

 Augustenhof  Aukamp  Borghorsterhütten 

 Birkenweg  Borghorst  Dänischenhagener Str.  

 Borghorstermühle  Eekbarg  Dreeangel 

 Danziger Straße  Ellersbrookskamp  Felmer Straße 

 Königsberger Straße  Fasanenweg  Gettorfer Straße 

 Mühlenteich  Friedrichsfeld  Gildeweg 

 Ringweg  Grellenkammer  Haferrögen 

 Schmiederedder  Hohen Borghorst  Hauptstraße 

 Schönsland  Heisch  Ohms Weg 

 Stettiner Straße  Hochtor  Pankenrade 

 Waldenburger Straße  Krähenberg  Pilzkrug 

 Zur Kronsau  Krusendorfer Straße  St. Helenenmoor 

   
Kükenkorb   

   
Noerer Straße   

   
Pappelweg   

   
Pongbarg   

   
Schöner Winkel   

   
Weberberg   

   
Zur Schule   
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Personalausweise und Pässe 
Die Personalausweise, die bis zum 31.03.2023 beantragt wurden, liegen vor. 
 
Die Reisepässe, die bis zum 31.03.2023 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 19.04.2023 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 

 
 

 

Fundsachen  

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurde folgende Fundsache abgegeben: 
 

1 Mobiltelefon 
 
Gettorf, 19.04.2023 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
 

 
 
 
 

Vollsperrung Kirchhofsallee im Rahmen  
des BV Bergstraße/Hohe Straße 

Seit dem 06.03.2023 läuft die Straßensanierung der Gemeindestraßen Bergstraße und Hohe Straße an. 
Neben der Erneuerung von Straßenuntergrund und -belag müssen weitere Erd- und Anschlussarbeiten 
für u.a. Wasser-, Gas- und Fernwärmeleitungen durchgeführt werden. 

Die Anschlüsse erfolgen über die Kirchhofsallee, weshalb diese in den Osterferien, genauer im Zeitraum  

vom 11.04.2023 bis zum 22.04.2023,    

vollständig für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt sein wird. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt der Kreu-
zungsbereich frei.   

Die Beschilderung für den Straßenverkehr ist entsprechend zu beachten. 

Gettorf, den 07.03.2023 

Amt Dänischer Wohld 
  - Der Amtsdirektor -  
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Mitteilungen der Verwaltung 
 
 

Die Amtszeit der bisherigen Schöffen und Jugendschöffen endet  

mit Ablauf des Jahres 2023 
 
Für die neue Amtszeit von 5 Jahren, also vom 01.01.2024 bis 31.12.2028, sind neue Schöffen und Ju-
gendschöffen zu wählen. 
 

Was sind Schöffen? 
 

Schöffen sind ehrenamtliche Richter, die als Beisitzer in der Hauptverhandlung im Strafprozess mitwirken.  

Die kleine Strafkammer des Landgerichts ist - wie das Schöffengericht des Amtsgerichts - regelmäßig mit 
einem Berufsrichter und zwei Schöffen besetzt. In der großen Strafkammer des Landgerichts wirken zwei 
Schöffen neben zwei oder drei Berufsrichtern mit.  

Die Schöffen sollen ihre Lebens- und Berufserfahrung sowie die Wertvorstellungen der Bevölkerung in die 
Rechtsfindung einbringen. Insoweit das Gesetz nicht Ausnahmen bestimmt, üben die Schöffen während 
der Hauptverhandlung das Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie die Richter 
beim Amtsbericht aus und nehmen auch an den im Laufe einer Hauptverhandlung zu erlassenden Ent-
scheidungen teil, die in keiner Beziehung zu der Urteilsfällung stehen und die auch ohne mündliche Ver-
handlung erlassen werden können.  
 
Sie sind - wie die Berufsrichter - nur dem Gesetz unterworfen und an Weisungen nicht gebunden.  
 

Wie wird man Schöffe? 

 

Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Jeder deutsche Staatsbürger ist verpflichtet, die Berufung zum 
Schöffen anzunehmen und dieses Amt auszuüben. Die Auswahl der Schöffen erfolgt über die Vorschlags-
liste, die alle fünf Jahre von der Gemeindevertretung mit 2/3-Mehrheit beschlossen wird. Diese Liste soll 
alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berück-
sichtigen. 

Die von der Gemeindevertretung beschlossene Vorschlagsliste wird eine Woche öffentlich ausgelegt, um 
den Einwohnern Gelegenheit zu geben, gegen die Vorschläge Einspruch einzulegen. Anschließend wählt  

 

ein Schöffenwahlausschuss aus der ggf. berichtigten Vorschlagsliste die für das Landgericht bzw. für die 
Amtsgerichte erforderliche Zahl von Schöffen.  

 
Diese Zahl ist so zu bemessen, dass voraussichtlich jeder Schöffe zu nicht mehr als 12 ordentlichen Sit-
zungstagen im Jahr herangezogen wird.  Neben den Hauptschöffen werden sogenannte Hilfsschöffen 
gewählt, die herangezogen werden, wenn ein Hauptschöffe aus der Schöffenliste gestrichen wird oder - 
etwa wegen Krankheit - an einer bestimmten Verhandlung nicht teilnehmen kann.  
 
 
Wer kann nicht Schöffe werden? 
 

• Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder das 

70. Lebensjahr vollendet haben oder bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden. 

• Personen, die wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafte von mehr als sechs Monaten 

verurteilt worden sind,   
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• Beschuldigte Person eines Ermittlungsverfahrens wegen einer Tat, die den Verlust der Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter haben kann, sein.  

• Personen, die zurzeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen. 

• Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind. 

• Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 

• Personen, die die deutsche Sprache nicht beherrschen 

• Ferner sollen u. a. Personen nicht berufen werden, die hauptamtlich in oder für die Justiz tätig sind 
(u.a. Richter, Rechtanwälte, Polizei-/Strafvollzugsbedienstete usw.). Auch Religionsdiener sollen nicht 
berufen werden.  

 
Sollten Sie Interesse an dem Ehrenamt des Schöffen bzw. Jugendschöffen haben, können Sie das Be-
werbungsformular in der hiesigen Amtsverwaltung anfordern oder direkt unter www.schoeffen-
wahl2023.de herunterladen. 
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Bahr, Telefon: 04346-91-204 oder  
E-Mail:  bahr@amtdw.de. 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

 
 
 
 

Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister/in Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank Donnerstag, 04.05.2023 
15.00 – 
18.00 

nur nach telefonischer 
Anmeldung unter  
91-200 

Lindau Jens Krabbenhöft Sprechstunde nach Vereinbarung unter � 0176 – 672 593 47 

Neudorf-Bornstein Christoph Arp 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail:  
info@tischlerei-arp.com 

Neuwittenbek Waltraud Meier Sprechstunde nach Vereinbarung unter � 0 43 46 – 600 191 

Osdorf Helge Kohrt Sprechstunde nach Vereinbarung unter � 0 43 46 – 41 31 32 

Schinkel 
Sabine Axmann-
Bruckmüller 

Sprechstunde nach Vereinbarung unter � 0 43 46 – 93 93 56 

Tüttendorf Thomas Thee Sprechstunde nach Vereinbarung unter � 0151 – 193 290 81 
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In den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Gettorf sind zum 01.09.2023 
 

zwei Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) (m/w/d) 
zu besetzen. 

 
Außerdem wird eine Küchenkraft (m/w/d) zur Unterstützung in der 

Essensausgabe mit 13 Wochenstunden zum 01.05.2023 oder später gesucht. 
 

Auskünfte erteilt Frau Eibelshäuser (Einrichtungsleitung), Tel. 04346 600730. 
 

Gemeinde Gettorf 
Der Bürgermeister 

 
 
 

Die Gemeinde Lindau sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet für die Kindertageseinrichtung  

„De Dörpsmüüs“ 
 

jeweils ein/e Erzieher/in (m/w/d) oder 
eine/n Sozialpädagogische/n Assistenten/in (m/w/d) 

in Vollzeit (39 Wochenstunden und 
mit 30 Wochenstunden) (die Wochenstunden sind veränderbar). 

 
Auskünfte erteilt Frau Zielke (Einrichtungsleitung), Tel. 04346 6025180. 

 
Gemeinde Lindau 
Der Bürgermeister 

 
 
 

Die Gemeinde Osdorf sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Kindertageseinrichtung „Rappelkiste“ 

 
eine/n Sozialpädagogische/n Assistenten/in (m/w/d) 

oder Erzieher/in (m/w/d) 
befristet nach dem BEEG mit 34,5 Wochenstunden. 

 
Außerdem ist eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) (m/w/d) 

zum 01.09.2023 zu besetzen. 
 

Auskünfte erteilt Frau Petersen (Einrichtungsleitung), Tel. 0173 6354191. 
 

Gemeinde Osdorf 
Der Bürgermeister 

 
 
 

Einzelheiten zu den Stellenausschreibungen finden Sie auf der Homepage des 
Amtes Dänischer Wohld unter (www.amtdw.de) 

 
„Aktuelles“, „Stellenangebote“ 
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Die Gemeinde Schinkel sucht ab 01.09.2023 auf Minijob-Basis eine/n 
 
 

Mitarbeiter*in für die  
Betreute Grundschule in Schinkel (m/w/d) 

 
 
Der Arbeitseinsatz erfolgt an drei Tagen in der Woche von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr.  
 
Im Bedarfsfall kann ein Einsatz an fünf Tagen möglich sein und auch ein Einsatz in der Nachmittagsbe-
treuung bis 15.00 Uhr.   

Keine Arbeitszeiten in den Schulferien. 

Die Vergütung beträgt 14 Euro/h. Die Übungsleiterpauschale kann in Anspruch genommen werden.  

Eine pädagogische Ausbildung wäre wünschenswert, jedoch nicht zwingend erforderlich.  
 
Sie arbeiten gerne im Team und haben Spaß daran, die Lebenswelt der Kinder zu entdecken und mitzu-
gestalten? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig und wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  
 
Fragen zum Arbeitseinsatz beantwortet Ihnen von der Betreuten Grundschule Schinkel, Frau Ariane Hoff-
mann, Tel.: 04346/9261437 oder 0179/5325300. 
 
Fragen zum Arbeitsverhältnis richten Sie bitte an die Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Frau Schwauna, 
Tel.: 04346/91212. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die Gemeinde Schinkel, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 
Alternativ per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (Alle Dokumente in eine pdf-Datei zusammenge-
fasst.  

 
Gemeinde Schinkel 
Die Bürgermeisterin  
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Seniorenbeirat Neuwittenbek 
 

E I N L A D U N G 
     
 

20.04.2023, 18:30 Uhr 
 

ORT:  Neuwittenbek, Hauptstr. 24 Klaus Stein Halle, Mehrzweckraum 

Einladung zur Infoveranstaltung 

anläßlich der Kommunalwahl am 14.05.2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 hiermit möchten der Seniorenbeirat (SBR) Sie herzlich einladen, an einer 

politischen Diskussion zu  Fragen an die Politik in der Gemeinde Neuwittenbek, anläss-
lich der Kommunalwahl 2023, 

 

teilzunehmen. 

Zu verschiedenen Themen hat der SBR Wahlprüfsteine formuliert und die Parteien/Wählerge-
meinschaft der Gemeinde Neuwittenbek, gebeten (s. Anlage) diese, in einer öffentlichen Sitzung 
des SBR, zu beantworten.   

Die Teilnahme von interessierten Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Neuwittenbek ist, ohne 
Altersbeschränkung auf 60+, erwünscht. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.  
Hans-Werner Last 
-Vorsitzender- 
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Ermäßigung der Gebühren in der Kinderbetreuung 

Auf Grund des hohen Antragsaufkommens im Bereich Wohngeld und der Sozialstaffelberech-

nung, sind die Mitarbeiter im Sozialamt derzeit nur eingeschränkt erreichbar. 

Sie können sich für eine Beratung im Bereich Sozialstaffel gerne einen Termin buchen. Wir bit-

ten von telefonischen Anfragen abzusehen. 

Um vorab selbst zu schauen, ob Sie einen Anspruch auf Wohngeld oder einer sozialen Ermäßi-

gung ihrer Gebühren haben, können Sie den Online Wohngeldrechner nutzen. Der Wohngel-

drechner berechnet auf Grundlager Ihrer gemachten Angaben einen unverbindlichen Wohn-

geldanspruch. Wohngeld gibt es in Form von Mietzuschuss (wenn Sie Mieter sind) und in Form 

von Lastenzuschuss (wenn Sie Eigentümer sind). 

Hier geht es zum Wohngeldrechner:  

https://www.wohngeldrechner.nrw.de/wg/wgrbhtml/WGRBWLKM?BULA=SH 

Ein tatsächlicher Anspruch auf Wohngeld und Sozialstaffel kann nur auf Antrag geprüft werden.  

WICHTIG: Wohngeld wird ab dem Monat gezahlt, in dem der Antrag der Wohngeldbehörde zu-

geht.  Gleiches gilt für den Antrag auf soziale Ermäßigung der Gebühren.  

Sollte der Wohngeldrechner einen Anspruch auf Wohngeld ergeben haben Sie ebenfalls An-

spruch auf soziale Ermäßigung der Betreuungsgebühren. Es lohnt sich also einen Antrag zu stel-

len.  

Die Antragsformulare finden Sie hier. � Link 

Wenn Sie sich die Antragsformulare von unserer Homepage ausgedruckt haben, dann schicken 

Sie bitte formlos eine E-Mail, zur Fristwahrung 

Da ab Januar 2023 durch das Wohngeld Plus Gesetz mit einem hohen Antragsaufkommen im 

Wohngeld gerechnet wird, (derzeit 600.000 Wohngeldfälle, ab 2023 rd. 2.000.000 Wohngeld-

fälle Bundesweit) kann es sein, dass mit einer längeren Bearbeitungszeit gerechnet werden 

muss. Wir bitten von Anfragen, wie weit der Bearbeitungsstand ist, abzusehen. Seien Sie sicher, 

jeder Antrag wird bearbeitet! 

 

Bei Fragen, schicken Sie gerne eine E-Mail oder buchen Sie sich über das Buchungsportal einen 

Termin. 

Damit das Sozialamt dem Antragsaufkommen gerecht werden kann, sind die Mitarbeiter bis auf 

Weiteres mittwochs für persönliche Beratungen nicht erreichbar.  

Ansprechpartner:  

Amt Dänischer Wohld 

Fachbereich III - Bürgerbüro, Ordnungsamt und Sozialangelegenheiten 

Janina Huber 

04346 – 91 238 

sozialamt@amtdw.landsh.de 
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahrssemester 2023 

 
 

Liebe Interessierte und Freunde der Volkshochschule Gettorf, 

jetzt starten wieder viele Kurse neu! Es gibt z. B. noch freie Plätze beim Tanzkreis, beim 

Pilates, Englisch, Dänisch und bei den Musikwichteln. 

Im Kurs Spanische Lektüre und Konversation (A2) gehen wir mit einem spannenden Krimi 

in entspannter und fröhlicher Atmosphäre auf Verbrecherjagd. Nebenbei verbessern wir 

unser Spanisch, erweitern unseren Wortschatz und vertiefen unsere Grammatik-

Kenntnisse – die beste Vorbereitung für den nächsten Urlaub! 

(Freitag, 18.30 - 19.45 Uhr, Start: 05.05., 8 Termine, 48 €) 

Smartphones oder Tablets sind im Alltag sehr nützlich. Im Kurs Smartphone und Tablet 

für Einsteiger (Android) geht es um die Einrichtung und grundlegende Bedienung dieser 

Geräte und den praktischen Einsatz. In einer kleinen Gruppe wird alles gemeinsam in 

Ruhe ausprobiert und auf individuelle Fragen eingegangen. 

(Mittwoch, 10.05., 10 - 11.30 Uhr, Start: 10.05., 4 Termine, 34 €) 

Im Rahmen des "Aktionsmonat Naturerlebnis" geht es auf einen naturkundlichen 

Spaziergang rund um den Holtsee. Vom lichtbegünstigten Waldrand geht es hinein unter 

die schattigen Buchenkronen. Gemeinsam erkunden wir die Vorlieben von verschiedenen 

Bäumen, sprechen über die Probleme der Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels. Ziel 

ist es, unsere Wahrnehmung von Bäumen in unserem Umfeld zu schärfen und sie besser 

kennenzulernen. (Freitag, 12.05., 19 - 20.30 Uhr) 

Anmeldung, weitere Infos (Kursbeschreibungen, Gebühren, genaue Kursorte etc.): 

www.vhs-sh.net/vhs-gettorf 

Kursorte:  
IWS Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
KiTa Krippe „Am Sportplatz“ (Triangel) 
VHS T ehemaliges Sportlerheim des GSC, Gettorf Triangel 
* Bitte beachten Sie die detaillierten Ortsangaben im 

 Programm unter www.vhs-sh.net/vhs-gettorf 

 oder kontaktieren Sie bei Fragen die Geschäftsstelle! 

 

Geschäftszeiten: 

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 8.30 – 12.00 Uhr, Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr 

Tel.: 04346 / 60 29 25 (bitte nutzen Sie auch den AB!)  

E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de  
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahrssemester 2023 

 

Kurse und Veranstaltungen, die demnächst starten: 

Start Tag Beginn Ende 
Ter- 
mine 

Titel Kursleitung Ort 

24.04. Montag 10:00 11:30 9 Kurs: Tanzkreis Petra Nagel VHS T 

24.04. Montag 15:30 16:15 10 Kurs: Musikwichtel (3 bis 5 Jahre) 
Jessica 
Peters 

VHS T 

24.04. Montag 16:30 17:15 10 Kurs: Musikwichtel (1½ bis 3 Jahre) 
Jessica 
Peters 

VHS T 

24.04. Montag 18:30 20:00 10 Kurs: Bauchtanz für Fortgeschrittene 
Roswita 
Segler 

VHS T 

25.04. Dienstag 09:15 10:15 9 Kurs: Pilates mit Faszientraining 
Anja 
Kretzschmar 

VHS T 

25.04. Dienstag 10:20 11:20 9 Kurs: Pilates mit Faszientraining 
Anja 
Kretzschmar 

VHS T 

25.04. Dienstag 15:30 16:15 10 Kurs: Musikwichtel (1½ bis 3 Jahre) 
Jessica 
Peters 

VHS T 

25.04. Dienstag 16:30 17:15 10 Kurs: Musikwichtel (1½ bis 3 Jahre) 
Jessica 
Peters 

VHS T 

25.04. Dienstag 17:00 18:15 10 Kurs: Hatha Yoga (Krankenkassenkurs!) Romy Brach VHS T 

26.04. Mittwoch 09:15 10:00 10 Kurs: Musikwichtel (1½ bis 3 Jahre) 
Jessica 
Peters 

VHS T 

26.04. Mittwoch 15:30 16:15 10 Kurs: Musikwichtel (1½ bis 3 Jahre) 
Jessica 
Peters 

VHS T 

26.04. Mittwoch 18:30 19:45 12 Kurs: Yoga am Mittwochabend 
Stephanie 
Timm 

VHS T 

27.04. Donnerstag 17:00 18:00 10 Kurs: Zumba für AnfängerInnen 
Britta 
Salomon 

VHS T 

27.04. Donnerstag 17:00 18:15 10 Kurs: Ruhige und achtsame Yogapraxis 
Verena 
Rißmann 

KiTa 

27.04. Donnerstag 17:45 18:45 10 Kurs: Dänisch mit Vorkenntnissen (A1) 
Jörg 
Zimmerling 

IWS 

27.04. Donnerstag 18:30 19:45 10 Kurs: Hatha Yoga am Donnerstagabend 
Verena 
Rißmann 

KiTa 

28.04. Freitag 15:30 16:15 10 Kurs: Musikwichtel (1½ bis 3 Jahre) 
Jessica 
Peters 

VHS T 

28.04. Freitag 16:30 17:15 10 Kurs: Musikwichtel (3 bis 5 Jahre) 
Jessica 
Peters 

VHS T 

05.05. Freitag 18:30 19:45 8 Kurs: Spanisch Lektüre und Konversation (A2) 
Veronica 
Argüello-
Johnen 

VHS T 

06.05. Samstag 11:00 15:00 1 Nähtreff für Kinder (ab 5. Klasse) Mimi Busch IWS 

10.05. Mittwoch 10:00 11:30 5 
Kurs: Smartphone und Tablet für Einsteiger 
(Android) 

Wolfgang 
Findeisen 

VHS T 

12.05. Freitag 19:00 20:30 1 
Licht und Schatten - naturkundlicher 
Spaziergang rund um den Holtsee 

Julia Scherer * 
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Einladung zur Infoveranstaltung Stadtradeln in Gettorf 

am 4. Mai 2023 
 

Die Gemeinde Gettorf lädt alle interessierten BürgerInnen, Unternehmen sowie Vereine & Verbände der 

Gemeinde Gettorf zur Auftaktveranstaltung „Stadtradeln in Gettorf“ ein.  

 

Hintergrund ist, dass die Gemeinde Gettorf an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teilnimmt – und 

zwar in dem Zeitraum vom 12. Juni – 02. Juli 2023. Auf dieser Veranstaltung wollen wir Ihnen die Aktion 

vorstellen und aufzeigen, wie eine Teilnahme möglich ist. Mit dem Auftakt sind alle aufgerufen, 21 Tage 

lang möglichst viele Wege mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer zu sammeln – für ihr eigenes 

Team, für die Gemeinde Gettorf und mehr Klimaschutz und Radverkehrsförderung.  

 

Wann: Donnerstag, 04. Mai 2023 um 16 Uhr 

Wo:  Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ), Süderstraße 72, 24214 Gettorf. 

 

Ab sofort ist die Registrierung für Teams und Radelnde auf dem Portal www.stadtradeln.de/radlerbe-

reich möglich. 

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der: 

 

Gemeinde Gettorf 

Ulrike Münzberg-Niemann (Koordinatorin) 

Email: muenzberg-niemann@gemeinde-gettorf.de  

Mobilnummer: 0171-2216823 

https://www.stadtradeln.de/gettorf. 

 

Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist nicht erforderlich. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme ☺ 
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Öffnungs-/Schließzeiten der Arztpraxen in den Osterferien 2023 

 

Praxis In folgendem Zeitraum geöffnet/geschlossen: 
Dres. Bäumken / Dr. Raspini geöffnet 
U. Lenschau / Dr. Fischer geöffnet 
Dr. Mülverstedt / Dr. Witzke 17.04.2023 – 21.04.2023 
Dr. Tscharntke / Dr. Krause-Traudes geöffnet 
Dr. Brückner geöffnet 
Dr. Lorentz, Schinkel 11.04.2023 – 21.04.2023 
Dr. Spoo 11.04.2023 – 21.04.2023 
Dres. Peitzner / Voß / Schack / Sylla / Boissevain geöffnet 
Frauenarztpraxis Dänischer Wohld geöffnet 
Augen Nord Gettorf 
Dr. Tobis, Eckernförde 

11.04.2023 – 21.04.2023 
11.04.2023 – 21.04.2023 

HNO med. Nord Gettorf 11.04.2023 – 14.04.2023 
 
 

Außerhalb der Sprechzeiten wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst 116 117 oder 
bei bedrohlicher Erkrankung an den Rettungsdienst 112. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine Ren-
tenberatung an. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch die 
entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten entstehen den Versicherten hierfür nicht.  
 
Die Beratungsgespräche finden ausschließlich telefonisch statt. 
 
Bei Beratungswünschen kontaktieren Sie bitte Frau Schlewitz unter folgender Telefonnummer:  
04346 - 600240  
 
Bitte halten Sie Ihre Rentenversicherungsnummer bereit. 

Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen Sie für das Beratungsgespräch 
benötigen.  

Gettorf, 19.04.2023 
 
Amt Dänischer Wohld 
-Der Amtsdirektor- 
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Wochenmarkt in Gettorf 

 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

freitags    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

 

 
 
 
 
 

Umsonstladen Schinkel  
 
Wir nehmen und geben unentgeltlich alle nicht sperrigen, noch brauchbaren Gegenstände. 
 
Hauptstraße 49 
24214 Schinkel 

Telefon: 04346 6893 

Ansprechperson: Uwe von Ahlften 

E-Mail: umsonstladen-schinkel@web.de 

Öffnungszeiten in der Schulzeit: 

Dienstag, Freitag, Samstag:  09.30 - 12.30 Uhr 
Dienstag, Freitag:   15.00 - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten in der Ferienzeit: 

Samstag:    09.30 - 12.30 Uhr 

 
 
 
 
 

Impressum: 
Herausgeber des Amtsblattes Dänischer Wohld: 
Der Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, 
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Wir bitten um Ihre Mithilfe 
Benutzen Sie bitte die Mängelmeldung 

 
 
An den 
Amtsdirektor des  
Amtes Dänischer Wohld                                                     ......................., den  
- Bauamt - 
Postfach  
24212 Gettorf 
 
 
 
Mängelmeldung 
 
 
Schadensort: ............................................................................................................ 

Ich habe heute gegen .................... Uhr nachstehende Mängel festgestellt: 
 
 Bürgersteig schadhaft 
 Fahrbahndecke schadhaft 
 Hydranten-/Schiebeklappe schadhaft* 
 Kanaldeckel schadhaft*/Pflasterabsackung* 
 Gully liegt zu hoch*/tief* 
 Ampelanlage defekt 
 Verkehrsschild*/Straßenbenennungsschild*  beschädigt / unleserlich 
 Schutt- und Unratablagerungen 
 Straßenbeleuchtung defekt 
 Totholz in Straßenbäumen 
 Pilzbefall an und auf Bäumen 
 
 
Sonstige Mängel ...................................................................................................... 

................................................................................................................................  

 

Bemerkungen: ......................................................................................................... 

 

 

Festgestellt durch: ................................................................................................... 
 
 

                                    ______________________________ 

                                                    Unterschrift                

 

Anschrift: ................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 
Zutreffendes ankreuzen               *Zutreffendes unterstreichen 
 

 
 


